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BEKANNTMACHUNG Landratsamt Kulmbach
Az. 430 - 6451

Wasserrecht;
Vorläufige Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt Hof

ermittelten Ubersehwemmungsgebietes für den Main (Gewässer
I.  Ordnung) im Bereich des Marktes Mainleus und der

Stadt Kulmbach

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt,
dass es wichtig ist,  akt iv vorzusorgen, um Hochwasserschäden zu
rninimieren. Eine Volaussetzung dafür ist,  die Gebiete zu ermitteln,
die bei Hochwasser voraussichtl ich t iberschu'emmt werden. Das
Bayerische Wassergesetz (BayWG) verpflichtet deshalb die Wasser-
wirtschaftsämter, die Uberschwemmungsgebiete in Bayern zu er-
..itteln und zu kartieren (Art. 46 Abs. 1 BayWG).

Grundlage für die Ermittlung des Uberschrvemmungsgebietes ist
das 100-jährl iche Hochrvasser (Bemessungshochwasser HQ,o).
Ein 100-jährl iches Hochwasser wird im stat ist ischen Mittel in 100
Jahren einmal erreicht. oder überschrit ten. Da es sich um einen
stat ist ischen Wert handelt,  kann dieser Abfluss innerhalb von 100
Jahren auch mehrfach auftreten.

Für den NIain. Gervässer I .  Ordnung. int Landkreis Kulmbach wur-
de das Überschr,vemmungsgebiet bei 'echnet uncl in den anl iegenden
bzrv ausl iegenden Ubersichtsplänen dargestel l t .  Es wird ausdrück-
l ich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Ermitt lung und
Dokumentation einer von Natur aus bestehenden Gefährdungslage
und nicht um eine durchgeführte oder veränderbare Planung, d.h.
um von Anrts '"vegen festzustellende Tatsachen handelt. Auf die Of-
fentlichkeitsbeteil igu ng irn Ra hmen des späteren Festsetzu ngsver-
fahrens durch Rechtsverordnung rvird hingewiesen.

Die bei einem Bemessungshochrvasser überschrveurmten Flächen
sind in dem beigefügten Lageplan zur Bekanntmachnng entspre-
chend der Legende schraffltert dargestellt. Die bei einem Bemes-
sungshochwasser überschrvemmten FIächen sind in den Detailkar-
ten int Nlaßstab NI = 1 : 2.500 blau unterlegt. Diese Detailkarten im
Maßstab M = 1 : 2.500 und die Llbersichtskafte M = 1 : 25.000 kön-
nen im Landratsamt Kulmbach, beim MalK Mainleus und der Stadt
Kulmbach täglich rvährend der üblichen Dienstzeiten sorvie im Inter-

unter http://wwu'.landkreis-kulmba ch. de/landratsamt-kulmbach/
.,., rveltschutz/ueberschwemmungsgebiete/ eingesehen werden.

Mit dieser Bekannt.machung gelten die als Uberschrvemmungsge-
biet dargestel l ten Flächen als vorläufig gesicherte Gebiete. Damit
sind kraft Gesetzes folgende Rechtsrvirkungen verbunden:

Im vorläufig gesicherten Ubelschq'emrnungsgebiet ist genräß $ 78
Abs. 1 WFIG untersagt

1. die Artsu'eisung i 'on neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder
sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch. ausgenorumen
Bauleitpläne f irr  Häfen uncl Werften,

2. die Errichtung oder Enveiterung baulicher Anlagen nach den
$$ 30 ,  33 .34  nnd 35  des  Baugesetzbuchs .

3. die En' ichtung l 'on Nlaueln. Wällen oder ähnl ichen Anlagen quer
zur Fl ießrichtung des Wassels bei Uberschu'enlmungen.

4. das Aufuringen und Ablagern von \vassergefährdenden Stoffen
aufdem Boden.  es  se i  denn.  d ie  S to f fe  d i i r fen  im Rahnren e iner
oldnungsgeuräßen Laud- und Forstrvirtschaft eingesetzt rverden.

5. die l l icht nnr kurzfr ist ige Ablagerung von Gegenständen. die den
Wasserabflnss behindern können oder die fortgeschrvernn)t $'er-
den können.

6. das Erhöhen odel Vert iefen der Erdoberf läche.
7. das Anlegen von Banm- und Strauchpflanzungen, sorveit  diese

den Zielen des vorsorgenden Hocht'asserschutzes gemäß $ 6 Abs. I
Satz 1 Nr' .  6 und "s 75 Abs. 2 \ \rHG entgegenstehen.

B. die Urttrvandiung von Grt inland in Ackerland.
9. die Unrrvandlung von Aurvald in eine andere Nutzungsart.

Satz I  gi l t  nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus
von Deichen und Dämmen, der Gervässer- und Deichunterhaltung,
des Hochrvasserschut.zes sorvie ftir Handlungen, die für den Betrieb
von zugelasseneu Anlageu oder im Rähmen zugelassener Gewässer-
benutzungen erforderl ich sind.

Das Landratsamt Kulmbach kann abweichend von der o. g. Nr. 1 die
Ausweisung netter Baugebiete unter den Voraussetznngen des $ 78
Abs. 2 WHG zulassen.

Das Landratsamt Kulmbach kann abrveichend von der o. g. Nr. 2
die Errichtung oder Erweitel 'ung baulicher Anlagen nach den SS 30,
33, 34 und 35 des Baugesetzbuchs zulassen, wenn im Einzelfal l  das
Vorhaben

1. die Hochwasserrirckhaltung nicht oder nur unrvesentl ich beein-
trächtigt und derVerlust von verloren gehendem Rückhalteraum
zeitgleich ausgeglichen wird,

2. den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachtei-
l ig verändert,

3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und
4. hochu,asserangepasst ausgeführt ivird

oder wenn die nachtei l igen Auswirkungen durch Nebenbestim-
mungen ausgegl icl len rverden können.

Das Landratsamt Kulnbach kann abweichend von den o. s. Nrn. 3
bis 9 Maßnahmen zulassen. u'enn

1. Belange des Wohls der Al lgemeinheit dem nicht entgegenstehen,
der Hochrvasserabfluss und die Hochrvasserrückhaltune nicht
rvesent.l ich beei nträchtigt rverden und

2. eine Gefährdung von Leben oder erhebliche Gesundheits- oder
Sachschäden nicht zu befürchten sind

oder die nacht.ei l igen Ausrvi lkungen ausgeglichen rverden können.

Die vorläufige Sicherung ist Gmndlage für rveitere Entscheidungen
des Landratsarnts über die Festsetzung eines Uberschrvemmungs-
gebiets du.rch Rechtsverordunng. Die vorläufige Sicherung endet,
sobald die Rechtsverordnung zur Fest.setzung des Uberschrvent-
lnungsgebiets in Kraft tritt oder das Festsetzungsverfahren einge-
stel l t  rvird. Sie etrdet spätestens nach Ablanfvon fünfJahren. Im
begründeten Eiuzelfall katrn die F\'ist von der Kreisverrvaltungs-
behörde höchstens um zrvei s'eitere Jahre verlängert rverden (vgl.
hierzu tu't. 47 Abs. 3 BayWGt.

Das durch Verwaltungsakt vom 30.06.1959 festgesetzte und in der
Ubersichts- rrnd den Detai lkarlen dulch eine doppelte Schlaffur ge-
kennzeichnete Überschrvemmungsgebiet des Maines in den Gebie-
ten der frühereu Gemeinden Nlelkeudorf.  Katschenreuth, Nlainleus.
Wil lmersreuth, Schrvarzach und Buchau bleibt von der vorläufigen
Sicherung unbenihf i .  Ft ir  dieses Gebiet gelten insbesondere die
Festsetzungen der Rechtsverordnung und die Ge- nnd Verbote nach
S 78 WHG.

Weitere Informationen :

Al le ernt i t tel ten utrd festgesetzten Llbelsch rvenr nr ungsgebiete i  r l  In-
ternet ri,elden unter der Adresse http://rvwrv.Ifu.bayern.de/q'asseV
fachinfolmationen/ir.reg/index.htm im,. lnfomrationsdienst Uber-
schrvernrnungsgefährdete Gebiete in Bayern" f irr  cl ie Offentl  ichkeit
dokurnentiert.  Dot ' t  sirrd auch tr 'ei tere Informationen i i l>el f lber-
schrvemmungsgebiete sorvie rechtl iche Grundlagen und Hinrveise
zum Festsetzungsvelfahren enthalten.

Ku lmbach.  11 .  Dezember  2013
Landratsamt Kuhnbach
Hetzel
Oberregierungsrat





BEKANNTMACHUNG

Wasserrecht;
Vorläufige.Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt Hof

ermittelten Uberschwemmungsgebietes für den Weißen Main
(Gewässer I .  und II .  Ordnung) im Bereich der Stadt Kulmbach

sowie der Gemeinden Ködnitz. Trebgast, Neuenmarkt und
Himmelkron

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt,
dass es rvichtig ist, aktiv vorzusorgen, um Hochrvasserschäden zu
minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist, die Gebiete zn ermitteln,
die bei Hochrvasser voraussichtl ich überschrvemmt rverden. Das
Bayerische Wassergesetz (BayWG) verpflichtet deshalb die Wasser-
rvirtschaftsämter, die Uberschrvemrnungsgebiete in Bayern zu er-
mitteln und zu kartieren (Art. 46 Abs. I BayWG).

Grundlage für die Ermitt lung des Überschrvemmungsgebietes ist
das 100-jährl iche Hochrvasser (Bemessungshochwasser - HQ11x1).
Ein 100-jährl iches Hochu'asser wird im stat ist ischen Nli t tel  in 100
Jahren einmal erreicht oder überschrit ten. Da es sich um eineu
statistischen Weft handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100
Jahren auch mehrfach auftreten.

Für den Weißen Main. Gewässer L und IL Ordnung, im Landkreis
Kulmbach rvurde das Uberschrvemmungsgebiet berechnet und in
den anl iegenden bzrv. ausl iegenden Ubersichtsplänen dargestel l t .-  

wird ausdrückl ich daraufhingewiesen, dass es sich dabei um die
.nittlung und Dokumentation einer von Natur aus bestehenden

Gefährdungslage und nicht um eine durchgeftihrte oder veränder-
bare Planung, d.h...um von Amts rvegen festzustel lende Tatsachen
handelt.  Auf die Offentl ichkeitsbetei l igung im Rahmen des spä-
teren Festsetzungsverfahrens durch Rechtsverordnung wird hinge-
wlesen.

Die bei einem Bemessungshochwasser überschrvemmten Flächen
sind in dem beigeft igten Lageplan zur Bekanntmachung entspre-
chend der Legende schraffiert dargestellt. Die bei einen Bemes-
sungshochwasser überschrvemmten Flächen sind in den Detai lkar-
ten im Maßstab M = 1 : 2.500 blau unterlegt. Diese Detai lkarten im
Maßstab M = 1 : 2.500unddieUbersichtskafte M : 1 :  25.000können
im Landratsamt Kulmbach, bei der Stadt Kulmbach, bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Trebgast sorvie bei den Gemeinden Neuenmarkt
und Himmelkron tägl ich während der übl ichen Dienstzeiten sorvie
im Internet unter http://www.landkreis-kulmbach.de/landratsamt-
kulmbach/umweltschutz/ueberschwemmungsgebiete/ eingesehen
rverden.

Mit dieser Bekanntrnachung gelten die als Überschwemmungsge-
biet dargestel l ten Flächen als vorläufig gesicherte Gebiete. Damit
sind kraft Gesetzes folgende Rechtswirkungen verbunden:

Im vorläufig gesicherten Überschrvemnrungsgebiet ist gemäß $ ?B
^hs. 1 WFIG untersagt

l .  die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder
sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch, ausgenommen
Bauleitpläne für Häfen und Werften,

2. die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den
$S 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuchs,

3. die Errichtung von Nlauern. Wällen oder ähnl ichen Anlagen quer
zur Fl ießrichturlg des Wassers bei Überschrvemmungen.

4. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen
attf  dem Boden. es sei denn. die Stoffe dürfen im Rahnten einer
ordnungsgernäßen Land- und Folstwiftschaft eingesetzt werden,

5. die uicht nur kurzfr ist ige Ablagerung von Gegenständen, die den
Wasselabfluss behindern können oder die fortgeschrvemmt rver-
den können.

6. das Erhöhen oder Verl iefen der Erdoberf läche.

7. das Anlegen von Baum- und Stlauchpf' lanzungen, sorveit  diese
den Zielen des vorsorgenden Hochrvasserschutzes gemäß .s 6 Abs. 1
Satz 1 Nr 6 und $ 75 Abs. 2 WHG entgegenstehen,

B. die Untrvandlnng r,on Gli inland in Ackerland.

9. die Unt' ,vandlung von Aurvald in eine andere Nutzungsart.

Satz 1 gi l t  nicht für '  N' laßnahmen des Geu'ässerausbaus. des Baus
r,on Deichen ur.rd Däntuten, der Cieg'ässer- trnd Deichunterhaltung.

des Hochrvasserschutzes sorvie für Handlungen, die für den Betr ieb
von zugelassenen Anlagen oder im Rahmen zugelassener Gewässer-
benutzungen erforderl ich sind.

Das Landratsamt Kulrnbach kann abrveichend von der o. g. Nr 1 die
Answeisung neuer Baugebiete unter den Voraussetzungen des $ 78
Abs. 2 WHG zulassen.

Das Landrat.samt Kulmbach kann abweichend von der o. g. Nr. 2
die Errichtung oder Enveiterung baulicher Anlagen nach den SS 30,
33, 34 und 35 des Baugesetzbuchs zulassen, wenn im Einzelfal l  das
Vorhaben

l die Hochrvasserrückhaltung nicht oder nur unwesentl ich beein-
trächtigt und der Verlust von verloren gehendenr Rückhalteraum
zeitgleich ausgeglichen wird,

2. den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachtei-
lig verändert,

3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und

4. hochrvasserangepasst ausgeführt wird

oder wenn die nachteiligen Aus'"virkungen durch Nebenbestim-
mungen ausgeglichen rverden können.

Das Landratsamt Kulmbach kann abweichend von den o. a. Nrn. 3
bis 9 Maßnahmen zulassen. wenn

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen,
der Hochwasserabfluss und die Hochrvasserrückhaltung nicht
rvesentlich beeinträchtigt werden und

2. eine Gefährdung von Leben oder erhebliche Gesundheits- oder
Sachschäden nicht zu befürchten sind

oder die nachteiligen Auswirkungen ausgeglichen werden können.

Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für rveitere Entscheidungen
des Landratsamts über die Festsetzung eines Überschwenmungs-
gebiets durch Rechtsverordnung. Die vorläufige Sicherung endet,
sobald die Rechtsverordnung zur Festsetzung des Überschrvem-
mungsgebiets in Kraft tritt oder das Festsetzungsverfahren einge-
stel l t  rvird. Sie endet spätester-rs nach Ablauf von fünf Jahren. Im
begründeten Einzelfall kann die FYist von der Kreisvenvaltungs-
behörde höchstens um zwei weitere Jahre verlängert werden (vgl.
hierzu Ar1. 4? Abs. 3 BayWG).

Von der vorläufigen Sicherung bleiben die folgenden bereits fest-
gesetzten und in der Übersichts- und den Detai lkarten durch eine
doppelte Schraffur gekennzeichneten Überschrvemmungsgebiete
unberührt:
- das durch Verordnung vom 22.09.1982 festgesetzte Uberschs,em-

mungsgebiet am lVeißen Main im Stadtgebiet von Kulurbach
- das durch Verordnung vom 10.06.1983 festgesetzte Uberschrvem-

mungsgebiet am Weißen NIain im Gebiet der Gemeinde Ktjdnitz
- sorvie das durch Velordnung vour 11.08.1988 festgesetzte Uber-

schrvemmnngsgebiet am Weißen Nlain im Gebiet der ( ierneinde
Himmelkron. der Gemeinde Neuenmarkt und der Gemeinde Treb-
gast.

Ft ir  diese Gebiete gelten insbesondere die Festsetznngen der
Rechtsverordnung und die Ge- und \rerbote nach S 78 WHG.

Weitere Informationen:

Alle ermittelten und festgesetzten ITberschrvemnnrngsgebiete im In-
ternet rverd en unter der Adresse http : //rvrvrv. I fn.bavern. de/rva sser/
fach in fo rmat ionen/ iueg index .h tn t  in r , , In fo rura t ionsd ie r rs t  Uber -
schl 'enniungsgefährdete Gebiete in Bayelu" für die ÖffentI ichkeit
dokumentiert.  Dort sind anch g'eitere hrforntat ionen i ibet '  Über'-
schrvemmungsgebiete sou' ie rechtl iche Grundlagen und Hinrveise
zum Festsetzu ngsverfahlen entha l ten.

Kulmbach. 11. Dezentber 2013
Landratsamt Kulmbach
Hetzel
f ) h o r r a o i a l r r  n o c r e f
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